
Anlage 2b 

 
Muster-Bescheid Ausbildungsverkehr-Pauschale 
 
 
 
 
Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW 
 
 
 
 
Sehr geehrte , 
 
gemäß § 11a des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 
(ÖPNVG NRW) in Verbindung mit den Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über den 
öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (VV-ÖPNVG NRW) gewähre ich 
Ihnen für das laufende Kalenderjahr eine Ausbildungsverkehr-Pauschale in Höhe von 
 

……………. Euro. 
 
Der Betrag wurde wie folgt ermittelt: 
Gesamtbetrag der Pauschale gemäß § 11a Absatz 1 Satz 2 ÖPNVG NRW: 

 ..0.000.000 Euro 
Ihr Anteil gemäß § 11a Absatz 1 Satz 2 i. V. m. Anlage 2a zu den VV-ÖPNVG NRW:  

… % 
Betrag Ihrer Pauschale:  

… Euro 
 
 
Mindestens 87,5 vom Hundert der auf einen Aufgabenträger entfallenden Pauschale sind als 
Ausgleich zu den Kosten einzusetzen, die bei der Beförderung von Personen mit 
Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-Busverkehr, im Verkehr mit 
Seilbahnen oder Personenfähren im Sinne von § 1 Absatz 3a oder Linienverkehr mit 
Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG entstehen und nicht durch entsprechende 
Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Die Finanzmittel nach Satz 1 sind hierzu an alle im 
jeweiligen Gebiet des Aufgabenträgers die Verkehre nach Satz 1 betreibenden 
Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Voraussetzung dafür ist, dass die Verkehrsunternehmen 
die Gemeinschafts-, Übergangstarife oder den landesweiten Tarif gemäß § 5 Absatz 3 
anwenden oder zumindest anerkennen; die von den Verkehrsunternehmen angewendeten 
Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs müssen darüber hinaus die Tarife für die 
entsprechenden allgemeinen Zeitfahrausweise in ihrer Höhe um mehr als 20 vom Hundert 
unterschreiten. Maßstab für die Verteilung des Anteils der Pauschale nach Satz 1 sind die 
Erträge im Ausbildungsverkehr des jeweiligen Jahres der Verkehrsunternehmen im Gebiet der 
jeweiligen Aufgabenträger. Die Zuordnung der Erträge der Verkehrsunternehmen, die im 
Gebiet mehrerer Aufgabenträger tätig sind, zum jeweiligen Aufgabenträger erfolgt nach dem 
auf ihn entfallenden Anteil an den vom Verkehrsunternehmen im jeweiligen Jahr insgesamt 
landesweit erbrachten Wagenkilometern im Straßenbahn- und O-Busverkehr, im Verkehr mit 
Seilbahnen oder Personenfähren im Sinne von § 1 Absatz 3a sowie im Linienverkehr mit 
Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG. Für Verkehre, die auf Grund eines 
öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) 



Nr. 1370/2007 durchgeführt werden, ist die Zuordnung und Berechnung nach Satz 5 für die 
Jahre ab 2014 jeweils getrennt vorzunehmen. Maßstab der Berechnung dieses Anteils sind die 
Erträge im Ausbildungsverkehr des jeweiligen Verkehrsunternehmens, die auf die Verkehre, 
die auf Grund des öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 durchgeführt werden, entfallen.  
Bis zu 12,5 vom Hundert der Pauschale dürfen zur Finanzierung von Maßnahmen, die der 
Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im 
Ausbildungsverkehr dienen, oder für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen 
Aufwendungen verwendet oder hierfür diskriminierungsfrei an öffentliche oder private 
Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände oder juristische Personen des privaten 
Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet werden. 
70 vom Hundert der Pauschale werden zum 01.05., die restlichen 30 vom Hundert zum 
01.10. auf Ihr Konto überwiesen. 
 
Nebenbestimmungen: 
1. Die Gewährung der Pauschale erfolgt unter der auflösenden Bedingung der 

Weiterleitung von mindestens 87,5 vom Hundert der Pauschale an die in Ihrem Gebiet 
tätigen Verkehrsunternehmen für den in § 11a Absatz 2 ÖPNVG NRW und diesen 
Bescheid bestimmten Zweck. Sofern keine vollständige Weiterleitung erfolgt, ist die 
Differenz zwischen dem Anteil der gewährten Pauschale und weitergeleitetem Betrag 
zu erstatten. 

2.  Bei der Verwendung und Weiterleitung der Pauschale haben Sie haushaltsrechtliche 
Bindungen und sonstige gesetzliche Bestimmungen – insbesondere des ÖPNVG 
NRW – zu beachten. Die Weiterleitung hat diskriminierungsfrei auf Grund eines 
öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 VO (EG) Nr. 
1370/2007 oder einer allgemeinen Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 VO 
(EG) Nr. 1370/2007 zu erfolgen. 

3.  Die Weiterleitung der Pauschale kann auf der Grundlage von Einnahmeprognosen mit 
der Maßgabe einer späteren Anpassung der weitergeleiteten Mittel aufgrund der dann 
nachgewiesenen Erträge im Ausbildungsverkehr aufgrund der Einnahmeaufteilung 
erfolgen. Sie sind ebenso berechtigt, auch nur Vorauszahlungen auf den Anspruch der 
Unternehmen des laufenden Jahres zu leisten, sofern eine fristgerechte Abrechnung 
und Auszahlung der Restzahlungen bis zum 30.06. des Folgejahres (Ziffer 5) 
sichergestellt ist. 

4.  Zinserträge oder ersparte Zinsaufwendungen, die vom Zeitpunkt des Eingangs der 
Pauschale bis zu ihrer Weiterleitung entstehen, sind zur Aufstockung dieser Pauschale 
zu verwenden; gleiches gilt für Zinsen, die bei der Abwicklung dieser Pauschale von 
Dritten vereinnahmt werden. Hiervon kann für Zeiträume abgesehen werden, in denen 
der Basiszinssatz unter 0,5 Prozent liegt. 

5.  Bis zum Ablauf des Kalenderjahres nicht verausgabte sowie unabhängig vom 
Zeitpunkt ihrer Gewährung zurück erhaltene Mittel dürfen bis zu sechs Monate nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden oder 
zurückgeflossen sind, für den in diesem Bescheid näher bestimmten Zweck 
weitergeleitet werden. Bis dahin nicht verausgabte Mittel sind mir unverzüglich zu 
erstatten.  

6.  Bis zum 30. September …………….. haben Sie die ordnungsgemäße Verwendung 
der Pauschale schriftlich zu bestätigen. Der Bestätigung ist eine Übersicht beizufügen, 
die mindestens folgende Inhalte hat: 
- Empfänger der Zahlung 
- auf Ihr Gebiet entfallende Erträge der Empfänger im Ausbildungsverkehr 
- Insgesamt aus dieser Pauschale geleistete Zahlungen an die jeweiligen Empfänger 



- Empfänger und Zahlungsgrund sowie Beträge der nach § 11a Absatz 3 ÖPNVG 
NRW eingesetzten Mittel 
In der Übersicht ist die Weiterleitung der gesamten, durch diesen Bescheid gewährten 
Pauschale sowie ggf. im laufenden Jahr zurück erhaltener Pauschalmittel aus 
vorausgegangenen Jahren nachzuweisen, auch wenn Teile der Mittel erst im Folgejahr 
(Ziffer 5) verausgabt werden. 
Auf Anforderung haben Sie mir zur Prüfung der Verwendung weitere Unterlagen und 
Nachweise vorzulegen. 

7. Auf das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes nach § 16 Absatz 7 ÖPNVG NRW 
wird hingewiesen. Bei der Weiterleitung der Mittel aus dieser Pauschale ist das 
Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes bei den Empfängern zu gewährleisten. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Mit freundlichen Grüßen 


